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VERFAHRENSVERMERKE1. Der Ortsgemeinderat von Ruthweiler hat in seiner Sitzung am 19.09.2013 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Vorm Borrech, Änderung II" beschlossen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB).2. Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 13.02.2014 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung  berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 11.02.2014 entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert (§ 4 Abs. 1 BauGB).4. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 13.02.2014 in Form einer Veröffentlichung in Bild und Text durchgeführt worden.5. Der Ortsgemeinderat hat das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, am 10.04.2014 geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist denjenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, mitgeteilt worden.6. Der Ortsgemeinderat hat am 10.04.2014 die Annahme und die öffentliche Auslegung des Entwurfs des  Bebauungsplanes mit Textlichen Festsetzungen, Begründung und wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen, soweit diese bereits vorlagen, beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und Textteil, die Begründung sowie  die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen, soweit diese bereits vorlagen, haben in der Zeit  vom 06.06.2014 bis einschließlich 07.07.2014 nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich ausgelegen.Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar waren, wurden am 30.05.2014 ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, schriftlich oder während der Dienststunden mündlich zur Niederschrift, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).Die nach § 4 Abs. 2 BauGB Beteiligten wurden mit Schreiben vom 21.05.2014 von der öffentlichen  Auslegung benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB).8. Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, mit Schreiben vom  21.05.2014 bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme  aufgefordert worden (§ 4 Abs. 2 BauGB).9. Während der öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB gingen keine Stellungnahmen mit abwägungsrelevantem  Inhalt ein.10. Der Ortsgemeinderat hat am 22.07.2014 diesen Bebauungsplan mit Begründung und Textlichen  Festsetzungen als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB und § 88 LBauO i.V. mit § 24 GemO). Ruthweiler, 30. Juli 2014                                                                                                                                             -Ortsbürgermeister-11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil sowie der Begründung wird hiermit ausgefertigt. Ruthweiler, 12. August 2014                                                                                                                                        -Ortsbürgermeister-12. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der  Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 21. August 2014 ortsüblich bekannt gemacht worden (§ 10 Abs. 3 BauGB).In der Bekanntmachung ist gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit und  Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Kusel, 26. August 2014                                                                                                                                                   -Bürgermeister-
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